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Agenda

• Kartierung von Umgebungslärm 

• Kartierung 2022 Stadtgemeinde Bremen

• Veröffentlichung Lärmkarten 2022

• Auswirkung neuer Berechnungsvorschriften

• Ausblick Lärmminderungsplanung - Vorläufiger Zeitplan

• DIPAS Öffentlichkeitsbeteiligung



Kartierung von Umgebungslärm 

Gemäß § 47c Absatz 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist im Rahmen 

der Lärmminderungsplanung 

alle fünf Jahre eine Lärmkartierung zu erstellen und zu veröffentlichen

Als Lärmquellen gelten nach Umgebungslärmrichtlinie 

• Flugverkehr

• Gewerbe/Industrie/Häfen

• Schienenverkehr

• Straßenverkehr

Die vorherige Stufe der Lärmkartierung fand im Jahr 2017 statt.

Aktuell liegen die Lärmkarten 2022 vor. 



Kartierung 2022 Stadtgemeinde Bremen

Für den Ballungsraum Bremen sind verschiedene Lärmkarten zu erstellen und 

statistische Daten zu erfassen. 

Die folgenden Lärmkarten wurden jeweils für zwei Zeiträume für die 

Stadtgemeinde Bremen berechnet:

LDEN = Lärmindex über einen Zeitraum von 24 Stunden in dB(A)

LNight = Lärmindex für den Nachtzeitraum von 22 bis 6 Uhr in dB(A)

• Fluglärm

• Gewerbelärm (Industrie- und Gewerbeanlagen, Hafenanlagen)

• Schienenlärm Land (Farge-Vegesacker Eisenbahn, Hafeneisenbahn)

• Straßenbahnlärm

• Straßenverkehrslärm

• Schienenlärm Bund*

*Das Eisenbahnbundesamt ist zuständig für die Kartierung der bundeseigenen 

Strecken (z.B. der Deutschen Bahn)



Veröffentlichung Lärmkarten 2022

Die Pressemitteilung finden Sie unter diesem Link

Die Ergebnisse der Lärmkartierung 2022 sind im GeoPortal

der Stadt Bremen hier einsehbar

unter Themen/Fachdaten/Umwelt und Klima/Lärm/

Lärmkarten Stadt Bremen (2022)

https://www.senatspressestelle.bremen.de/pressemitteilungen/laermkartierung-in-bremen-karten-ab-dem-25-januar-im-geoportal-bremen-verfuegbar-415944?asl=bremen02.c.732.de
https://geoportal.bremen.de/geoportal/?Map/layerIds=410,400,400_4,11,26_1,22,17_2,10586,10585,10608,10607,10606,10605,10604,10587,10593,10588&visibility=true,true,true,true,true,true,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false,false&transparency=0,0,0,0,0,0,0,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30&Map/center=%5B488575.38231368654,5881582.2259181235%5D&Map/zoomLevel=5


Veröffentlichung Lärmkarten 2022 im GeoPortal



Kartierung 2017 – Beispiel Straßenlärm

Straßenlärm 24h 2017

Veröffentlichte Karte Straßenlärm LDEN 2017 im GeoPortal Bremen



Kartierung 2022 neue Berechnungsvorschrift – Beispiel Straßenlärm

Straßenlärm 24h 2022

Achtung: neues Farbschema ab 2022!

Veröffentlichte Karte Straßenlärm LDEN 2022 im GeoPortal Bremen



Kartierung 2022 – Auswirkung neue Berechnungsvorschrift

Problem für die Lärmaktionsplanung:

Neue Berechnungsvorschrift bei der Lärmkartierung 2022

 Kaum Vergleichbarkeit der Kartierungen 2017 und 2022

 Pegelbänder werden meist deutlich breiter und es gibt rechnerisch mehr 

Betroffene bei ähnlichen Eingabedaten wie 2017

Beispiel A 27 im Bereich Horn-Lehe (beide mit Farbschema von 2017):

2017 2022



Ermittlung Betroffenenzahlen vor/nach Einführung neuer Vorschriften 

Vor Einführung der neuen Berechnungsvorschrift

wurden alle Einwohner:innen eines Gebäudes auf alle Fassadenpunkte eines 

Gebäudes gleichverteilt

Mit Einführung 

• werden alle Einwohner:innen auf die lautere Hälfte der Fassadenpunkte verteilt.

• Beim Fluglärm werden die Einwohner:innen dem lautesten angrenzenden 

Immissionspunkt zugeordnet. 

• Vergleichsrechnungen des Umweltbundesamtes an einem Referenzmodell 

zeigen, dass durch den Wegfall leiser Fassaden je nach Lärmquelle (vor allem 

beim Straßenverkehr) mit einer Zunahme der Betroffenenzahlen um 50 % und 

mehr zu rechnen ist. 

• In Bremen zeigen die Anzahlen von Lärmbetroffenen 2022 im Vergleich zu 2017 

z.B. die folgenden Entwicklungen

 Starke Zunahme Straßenverkehrslärm 

 Deutliche Abnahme an Haupteisenbahnstrecken des Bundes

 Verschiebung in niedrigere Pegelbereiche beim Fluglärm (gleichzeitig etwas 

weniger Flugverkehr)



Ziel der neuen Berechnungsvorschrift

…neue Erkenntnisse bei der Schallausbreitung und die Entwicklungen im 

Geräuschverhalten von Lärmquellen wie PKW, LKW und Flugzeugen besser 

abzubilden.

Durch Änderungen und Ergänzungen lässt sich die Kartierung 2022 nur sehr 

bedingt mit den vorherigen drei Kartierungsjahren (2017, 2012 und 2007) 

vergleichen.

Näheres zum Thema enthält z.B. der Link zu den

LAI-Hinweise zur Lärmkartierung, dritte Aktualisierung, Fassung vom 27.01.2022

Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) ist ein Arbeitsgremium der 

Umweltministerkonferenz (UMK)

https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/lai-hinweise-laermkartierung-2022_1654006649.pdf


Ausblick Lärmminderungsplanung 4. Stufe

Ziel ist die Entlastung von den am stärksten lärmbetroffenen Menschen.

• Zunächst werden die Öffentlichkeit und Beiräte über Ergebnisse der 

Lärmkartierung informiert und beteiligt

• Beiträge/Vorschläge werden ausgewertet

• Die Ergebnisse der Mitwirkung werden in ressortübergreifenden 

Arbeitsgruppen in der Prüfung berücksichtigt 

• Priorisierungen aufgrund von Pegelbändern/Lärmbetroffenheiten auch 

abhängig von Kapazitäten

• Konkrete Rechtsansprüche auf Umsetzung von Maßnahmen ergeben sich 

nicht aus der Lärmaktionsplanung

Finale Fassung des Lärmaktionsplans 4. Stufe muss im Sommer 2024 

vorliegen.



Ausblick Lärmminderungsplanung - Vorläufiger Zeitplan

2022 2023 2024
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Öffentlichkeitsbeteiligung Lärmaktionsplanung 4. Stufe

Im März 2023 startet die erste Beteiligungsphase.

Dauer: 1 Monat

Möglichkeiten der Zusendung von Beiträgen/Stellungnahmen:

• Onlinebeteiligungsplattform DIPAS (DIGITALES 

PARTIZIPATIONSSYSTEM) Bremen – hier auch genaue Verortung 

in Karten möglich

• Per E-Mail

• Per Post

Ihre Stellungnahmen zum Beteiligungsverfahren im Nov./Dez. 2020 

zur Überprüfung und Fortschreibung des Lärmaktionsplans (3. Stufe) 

werden in der 4. Stufe berücksichtigt.



DIGITALES PARTIZIPATIONSSYSTEM DIPAS Bremen

Transparentes Verfahren - eine große Anzahl von Bürger:innen erreichbar



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


